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Wilde Ablagerungen in der Natur
Abfallbegriff

Praxisbeispiele
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Wann ist etwas Abfall?

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002):

 § 2. (1) Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
bewegliche SACHEN,

 deren sich der BESITZER ENTLEDIGEN
will oder entledigt hat oder

 deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung
als Abfall erforderlich ist, um die 
ÖFFENTLICHEN INTERESSEN (§ 1 Abs. 3) 
nicht zu beeinträchtigen.
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Wann ist etwas Abfall?

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002):

 § 2 (2) Als Abfälle gelten Sachen, deren ordnungsgemäße 
Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall im 
öffentlichen Interesse erforderlich ist, auch dann, 

wenn sie eine die Umwelt beeinträchtigende Verbindung 
mit dem Boden eingegangen sind. 

Die Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als 
Abfall im öffentlichen Interesse kann auch dann erforderlich 
sein, 

wenn für eine bewegliche Sache ein Entgelt erzielt werden 
kann.



www.abfallwirtschaft.steiermark.atwww.abfallwirtschaft.steiermark.at

Wann ist etwas Abfall?

Bewegliche Sache?
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Wann ist etwas Abfall?
Subjektiver Abfallbegriff

Entledigungsabsicht?
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Wann ist etwas Abfall?

Umwelt beeinträchtigende Verbindung mit dem Boden
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Was ist Abfall?

Umwelt beeinträchtigende Verbindung 
mit dem Boden
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Wann ist etwas Abfall?
Objektiver Abfallbegriff

 § 1 (3) AWG 2002: Im ÖFFENTLICHEN INTERESSE ist die Sammlung, 
Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich, wenn 
andernfalls

1. die Gesundheit der Menschen gefährdet oder unzumutbare Belästigungen 
bewirkt werden können,

2. Gefahren für Wasser, Luft, Boden, Tiere oder Pflanzen und deren natürlichen 
Lebensbedingungen verursacht werden können,

3. die nachhaltige Nutzung von Wasser oder Boden beeinträchtigt werden kann,

4. die Umwelt über das unvermeidliche Ausmaß hinaus verunreinigt werden kann,

5. Brand- oder Explosionsgefahren herbeigeführt werden können,

6. Geräusche oder Lärm im übermäßigen Ausmaß verursacht werden können,

7. das Auftreten oder die Vermehrung von Krankheitserregern begünstigt 
werden können,

8. die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört werden kann oder

9. Orts- und Landschaftsbild sowie Kulturgüter erheblich 
beeinträchtigt werden können.
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Wann ist etwas Abfall?

Gesundheitsgefährdung 
Gesundheits-
beeinträchtigung

Wasserverunreinigung

Brennbar 
Brandlast

Verunreinigung der 
Umwelt über das 
unvermeidliche Ausmaß

Öffentliche Interessen? 
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 Öffentliche Interessen?

Wann ist etwas Abfall?

Verletzungsgefahr

Verunreinigung der 
Umwelt über das 
unvermeidliche 
Ausmaß

Orts- und 
Landschaftsbild
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Wann ist etwas Abfall?

KEIN ABFALL gemäß AWG 2002:

 § 2 (3) Eine geordnete Sammlung, Lagerung, Beförderung und 
Behandlung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jedenfalls 
solange NICHT im öffentlichen Interesse (§ 1 Abs. 3) 
ERFORDERLICH, solange 

 eine SACHE nach allgemeiner Verkehrsauffassung NEU ist 
oder 

 sie in einer nach allgemeiner Verkehrsauffassung für sie 
BESTIMMUNGSGEMÄßEN VERWENDUNG steht. 
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Wann ist etwas Abfall?
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Wann ist etwas Abfall

Neu ? Bestimmungsgemäße Verwendung ?
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Wann ist etwas Abfall?

Neu ? Bestimmungsgemäße Verwendung ?
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Wann ist etwas Abfall?

 BEISPIEL: Dachplatten (z.B. „Welleternit“)
– (Prüfung, ob zwischenzeitlich Inverkehrsetzungs-

verbote bestehen! z.B. Asbest, Kreosot). 
Asbesthaltige Platten müssen ordnungsgemäß 
entsorgt werden!

– 1993 wurde Asbest verboten. Wenn die Platten 1993 
oder später gefertigt wurden, müssten sie asbestfrei 
sein. Wenn sie vor 1988 gefertigt wurden, 
enthalten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Asbest. Die Zeit dazwischen ist eine Übergangszeit, 
für die keine eindeutigen Aussagen getroffen werden 
können! 


Stoffverbote beachten!
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Wann ist etwas Abfall?

Zusammenfassung

 Nur bewegliche Sachen können Abfall sein.

 Neue und in bestimmungsgemäßer Verwendung stehende 
bewegliche Sachen sind keine Abfälle.

 Ob eine bewegliche Sache Abfall ist, entscheidet entweder der 
Besitzer (subjektiv) oder die Behörde (objektiv).

 Ob eine bewegliche Sache subjektiv Abfall ist, ist ausschließlich 
von den subjektiven Kriterien des Besitzers abhängig.

 Ob eine bewegliche Sache objektiv Abfall ist, ist abhängig vom 
Material, dem Zustand, den Eigenschaften und dem 
Aufbewahrungsort.
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Beispiel Alteisen?
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Beispiel Fässer mit Mineralöl?
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Beispiel Heu/Siloballen
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Beispiel Schutzhüllen

Waldpflanzen Weingarten
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Schutzhülle
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Osterfeuer
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Osterfeuer 2024

BrauchtumsfeuerVO - Stammfassung LGBl. Nr. 22/2011

zuletzt geändert mit LGBl. Nr. 55/2020

Das Entzünden des Feuers ist im Zeitraum von 15 Uhr des

Karsamstag (30. März 2024) bis 03 Uhr früh am Ostersonntag

(31. März 2024) zulässig!

Ausschließlich trockenes biogenes Material

Kein Abfall, zB. Paletten, Holzkisten, Möbel
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Ersatzvornahme
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Ersatzvornahme
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Ersatzvornahme
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Publikationen – Abfallwirtschaft
www.abfallwirtschaft.steiermark.at 



www.abfallwirtschaft.steiermark.atwww.abfallwirtschaft.steiermark.at

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei uns schaut‘s nicht umsonst so aus 

wie es ausschaut !!!


